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Ausgabe 2022/03 
 

Neuer Aufruf zur Umsetzung der LEADER- Entwicklungsstrategie (LES) der Re-
gion Vogtland „Ländlicher Raum – Raum für Ideen Vogtland 2020“ –  
Übergangsperiode 2021 – 2022 steht seit dem 24.01.2022 im Internet  
 
Die Lokale Aktionsgruppe Vogtland ruft auf, sich aktiv an der Gestaltung der LEADER 
Region Vogtland zu beteiligen.  
Seit dem 24.01.2022 finden potentielle Antragsteller unter der Internet Adresse:  
www.leader-vogtland.de den neuen Aufruf (Aufruf 01-2022, Datum des Aufrufes: 
24.01.2022) der Lokalen Aktionsgruppe LAG Vogtland, zu dem dann entsprechende 
Vorhaben zur Umsetzung der LEADER Entwicklungsstrategie eingereicht werden 
können.  
 

Aufgerufen werden folgende Maßnahmen:  
 

1.1.2 demografiegerechter Ausbau von Dorfkernen  
1.3.2 Abbruch baulicher Anlagen, Flächenentsiegelung oder Rückbau öffentli-
cher, nicht bedarfsgerechter Infrastruktur in Ortslagen für eine Folgenutzung  
2.1.1 Neu – und Ausbau öffentlich nutzbarer Freianlagen, Sportstätten, Spiel-
plätze insbesondere für Familien, Kinder und Jugendliche sowie Maßnahmen 
zur Erweiterung und Modernisierung von Schulen, Kindertageseinrichtungen 
und Horten  
4.4.2 Errichtung und Modernisierung von Beherbergungsbetrieben und Cam-
pingplätzen  
Insgesamt stehen für den 1. Aufruf 2022 Fördermittel in Höhe von 3.288.000 Euro zur 
Verfügung. Alle notwendigen Informationen und Formulare finden Sie unter der Rubrik 
„Aufrufe“ und können heruntergeladen werden.  
Die Vorhaben müssen bis zum 01.03.2022 (10:00 Uhr Posteingang) beim LEADER 
Regionalmanagement Vogtland eingereicht werden. Ende März 2022 erfolgt durch das 
Entscheidungsgremium der Lokalen Aktionsgruppe Vogtland - anhand von den in der 
Entwicklungsstrategie festgelegten Bewertungskriterien - der finale Beschluss zur Pro-
jektförderung. Bei positivem Votum kann das Projektvorhaben durch den Antragsteller 
schriftlich bei der Bewilligungsbehörde (Landratsamt Vogtlandkreis) eingereicht wer-
den.  
Kontakt:  
LEADER Regionalmanagement Vogtland  
Musicon Valley e.V.  
Johann-Sebastian-Bach-Str. 13 08258 Markneukirchen  
Tel. 037422 4029-50  
info@leader-vogtland.de www.leader-vogtland.de 
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